
Bekanntmachung der Neufassung der Richt-
linie zur Förderung von Demonstrationsvor-
haben im Rahmen des Aufbaus einer Kreis-
laufwirtschafts-Infrastruktur einschließlich

der Förderung anteiliger industrieller
Forschung

Vom 31. März 2008

Nachstehend wird der Wortlaut der Richtlinie
zur Förderung von Demonstrationsvorhaben im
Rahmen des Aufbaus einer Kreislaufwirtschafts-
Infrastruktur einschließlich der Förderung antei-
liger industrieller Forschung in der seit dem
27. März 2008 geltenden Fassung bekannt ge-
macht. Die Neufassung berücksichtigt:

1. die am 26. März 2002 in Kraft getretene
Richtlinie vom 26. März 2002 (Brem.ABl.
S. 276) und

2. die von der Deputation für Umwelt und
Energie am 27. März 2008 beschlossenen
Änderungen der Eingangs genannten
Richtlinie.

Bremen, den 31. März 2008

Der Senator für Umwelt,
Bau, Verkehr und Europa

"Förderung umweltgerechter Produktions-
strukturen (PFUP)"

Richtlinie zur Förderung von Demonstrati-
onsvorhaben im Rahmen des Aufbaus einer
Kreislaufwirtschafts-Infrastruktur ein-
schließlich der Förderung anteiliger indus-
trieller Forschung

1. Rechtsgrundlagen, Zuwendungszweck

1.1 Rechtsgrundlagen

Das Land Bremen gewährt nach Maßgabe
dieser Richtlinie, der Landeshaushaltsord-
nung und der jeweils gültigen Verwaltungs-
vorschriften zur Landeshaushaltsordnung
Zuwendungen zur Förderung von Demonst-

rationsvorhaben im Bereich der Entwicklung
und Anwendung neuer umweltverträglicher
Produkte sowie innovativer Verwertungs- und
Vermeidungstechnologien. Gefördert werden
Einzelvorhaben, vorrangig jedoch Verbund-
vorhaben zwischen Unternehmen und öffent-
lichen Forschungseinrichtungen und Koope-
rationsvorhaben mehrerer Unternehmen.

Der Förderrichtlinie liegen die Leitlinien des
Gemeinschaftsrahmens für staatliche Beihil-
fen für Forschung, Entwicklung und Innova-
tion, hier bezogen auf die Forschungs- und
Entwicklungsstufen 'Vorwettbewerbliche
Entwicklung' (u.a. Demonstrationsvorhaben)
und 'Industrielle Forschung', der Europäi-
schen Kommission1 zugrunde. Ein Rechtsan-
spruch auf Gewährung einer Zuwendung be-
steht nicht. Die Zuwendungen werden im
Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel ge-
währt.

1.2 Zuwendungszweck

Ziel der Förderung von Demonstrationsvor-
haben und anteiliger industrieller Forschung
ist es, das Entwicklungspotential bremischer
Unternehmen für neue hochwertige umwelt-
technische Produkte und optimierte kosten-
günstige Verfahrenstechniken entsprechend
den Zielsetzungen des Kreislaufwirtschafts-
und Abfallgesetzes (Krw-/AbfG)2  zu erhö-
hen. Förderzweck ist es insbesondere, durch
Absenkung der finanziellen Risikoschwelle
kleinen und mittleren Unternehmen zusätzli-
che Investitionsanreize zur Entwicklung und
Einführung von innovativen Recyclingmateri-
alien und zum Einsatz von erneuerbaren
Rohstoffen zu geben sowie die Kooperation
zwischen Unternehmen und Forschungsein-
richtungen vor allem im Bereich der Umwelt-

                                                          
1 Amtsblatt der EU, Nr. C 323/01vom 30. Dezember 2006
2 Das Krw-/AbfG kennzeichnet den Übergang von der Ab-
fallwirtschaft zur Kreislaufwirtschaft. Durch die Zielhierar-
chie "Abfallvermeidung, hochwertige Abfallverwertung und
umweltverträgliche Abfallbeseitigung" werden möglichst
geschlossene Stoffkreisläufe angestrebt. Die im Gesetz fest-
gelegte Produktverantwortung umfasst bei der Entwicklung,
Herstellung, Vermarktung und Verwendung von Erzeugnis-
sen die Berücksichtigung dieser Ziele.
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verfahrenstechnik und Werkstoff-
technologien zu intensivieren und auszu-
weiten. Darüber hinaus wird ein verstärkter
Technologietransfer von Hochschulen und
Forschungseinrichtungen in bremische Be-
triebe auf diesem Gebiet angestrebt, um so
die Anstrengungen für die Umstellung auf
eine umfassende und nachhaltige Kreislauf-
wirtschaft zu unterstützen.

2. Gegenstand der Förderung

Zuwendungsfähig sind Ausgaben des Zu-
wendungsempfängers für Demonstrations-
vorhaben im Bereich der Entwicklung und
Anwendung neuer umweltverträglicher Pro-
dukte sowie innovativer Verwertungs- und
Vermeidungstechnologien.

3. Zuwendungsempfänger

3.1 Antragsberechtigung

Antragsberechtigt sind bremische For-
schungseinrichtungen sowie Unternehmen
bzw. Betriebe der gewerblichen Wirtschaft
und der Industrie, die eine Betriebsstätte im
Lande Bremen unterhalten, in der bzw. von
der aus das geplante Vorhaben maßgeblich
abgewickelt und geleitet werden soll. Unter-
nehmen in wirtschaftlichen Schwierigkeiten
sind nicht förderfähig.

3.2 Kooperationsvorhaben

Bei Kooperations- und Verbundvorhaben,
gemäß der Definition in Ziffer 1, können
mehrere Anträge zusammengefasst und ge-
meinsam eingereicht werden. Bei Koopera-
tionsvorhaben mit externen Partnern können
nur die beim bremischen Antragsteller ent-
stehenden zuwendungsfähigen Ausgaben
gefördert werden.

4. Zuwendungsvoraussetzungen

4.1 Finanzierung

Der Zuwendungsempfänger hat darzulegen,
dass die Finanzierung des Eigenanteils des
Projektes sichergestellt ist.

4.2 Förderausschluss

Nicht gefördert werden Vorhaben, die öffent-
lichen Interessen entgegenstehen.

4.3 Projektbeginn

Mit dem Vorhaben darf nicht vor Antragstel-
lung begonnen worden sein. Nach schriftli-
cher Zustimmung der Bewilligungsbehörde
kann ohne präjudizierende Wirkung für eine
spätere Förderung zwischen Antragstellung
und Bescheiderteilung mit dem Vorhaben be-
gonnen werden.

4.4 Bekanntgabe von Projektdaten

Der Zuwendungsempfänger muss sich damit
einverstanden erklären, dass im Falle einer
Förderung zum Zweck der Projekt- und Pro-
grammevaluation folgende Angaben über das
Vorhaben bekannt gegeben werden können:

- Titel des Demonstrationsvorhabens und
Kurzbeschreibung,

- Name des Zuwendungsempfängers sowie
ggf. Kooperationspartner und beteiligte
Forschungseinrichtungen,

- Bewilligungszeitraum,
- Höhe der zuwendungsfähigen Ausgaben

und der Zuwendung.

Bei Verbundprojekten liegt das Recht zur
Veröffentlichung der  wissenschaftlichen Er-
gebnisse bei der beteiligten Hochschule bzw.
Universität.
Bei der Publikation von Projektergebnissen
durch die Antragsteller sind diese verpflichtet,
auf die erfolgte Förderung durch das Land
Bremen hinzuweisen.
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5. Art, Umfang und Höhe der
Zuwendung

5.1 Art der Zuwendung

Die Zuwendung zur Projektförderung wird
als Anteilsfinanzierung in Form eines nicht
rückzahlbaren Zuschusses gewährt.

5.2 Zuwendungsfähige Kosten

Folgende im Rahmen des Vorhabens veran-
schlagte Ausgaben sind grundsätzlich mit
dem Nettobetrag (o. Umsatzsteuer; Rabatte
und/oder Skonti sind abzuziehen) anerken-
nungsfähig:

5.2.1 Personalkosten der antragstellenden Unter-
nehmen

Diese können in Form einer Stundenpau-
schale nach folgenden Kategorien maximal
geltend gemacht werden:

Kategorie I:
leitendes Betriebs-
personal, Ingenieure
und wissenschaft-
liches Personal 50,-  €/Std

Kategorie II:
Meister, Techniker
und vergleichbares
Personal 40,-  €/Std

Kategorie III:
Facharbeiter oder
Personal mit vergleich-
barenTätigkeiten 30,-  €/Std

Mit der Pauschale werden die Personalein-
zelkosten, die Gemeinkosten, die Reisekos-
ten, die  Kosten für Klein- und Verbrauchs-
material und Arbeitsgeräte unter 400,-- € im
Einzelfall sowie die Kosten für Hilfsperso-
nal abgedeckt. Pro Person werden maximal
160 vorhabenbezogene Stunden pro Monat
anerkannt.

5.2.2 Personalkosten der antragstellenden For-
schungseinrichtungen

Für die öffentlich finanzierten Universitäten
und Hochschulen werden im Rahmen von
Verbundprojekten tatsächlich entstehende
Personalkosten in angemessener Höhe aner-
kannt. Für An-Institute oder die Jacobs Uni-
versity Bremen können zusätzlich testierte
Gemeinkostensätze anerkannt werden.

5.2.3 Ausgaben für Anlagen, Instrumente, Ausrüs-
tungsgüter sowie Betriebskosten und sonstige
Aufträge an Dritte, die geeignet sind, die in
Ziff. 1 genannten Zielsetzungen zu erreichen.

5.2.4 Ausgaben für Gebäude

Diese sind nur dann förderfähig, wenn sie in
unmittelbarem Zusammenhang mit der Unter-
bringung von Anlagen und Ausrüstungsgüter
stehen.

5.2.5 Ausgaben für Grundstücke

Diese können gefördert werden, wenn sie zur
Verwirklichung der in Ziff. 1 genannten Um-
weltziele unbedingt erforderlich sind. Im üb-
rigen sind Aufwendungen für Grundstücke
grundsätzlich von einer Förderung ausge-
schlossen.

5.3 Höhe der Zuwendung

Die Höhe der Zuwendung für Demonstrati-
onsvorhaben (vorwettbewerbliche Entwick-
lung i.S. der Definition der FuE-Stufen des
Gemeinschaftsrahmens für staatliche Beihil-
fen für Forschung, Entwicklung und Innova-
tion) beträgt bis zu 25%.  Anteilige indus-
trielle Grundlagenforschung kann, entspre-
chend der Definition des o.g. Gemeinschafts-
rahmens, bis zu 50% der zuwendungsfähigen
Aufwendungen gemäß Ziffer 5.2 bis 5.2.5
gefördert werden.
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Mögliche Zuschläge:

Ist die Förderung für kleine und mittlere
Unternehmen (KMU)3 bestimmt, erhöht sich
der Fördersatz bei mittleren Unternehmen
um zusätzlich 10 Prozentpunkte und bei
kleinen Unternehmen um zusätzlich 20 Pro-
zentpunkte. Bei Demonstrationsvorhaben
mit einer im Rahmenprogramm der Europäi-
schen Gemeinschaft übereinstimmenden
Zielsetzung im Bereich der Forschung,
technologischen Entwicklung und Demonst-
ration, das zudem den Bedingungen der
Ziffer 5.1.3 Buchstabe b und der Fußnote
(32) des Gemeinschaftsrahmens FEI
(C323/14 vom 30. Dezember 2006) ent-
spricht, kann der Fördersatz um weitere 15
Prozentpunkte erhöht werden.

5.3.1 Mehrfachförderung

Die Zuwendung für Demonstrationsvorha-
ben sowie die Kumulierung von Zuwendun-
gen unterschiedlicher Herkunft darf, ein-
schließlich der genannten Zuschläge, die
Höchstgrenze der zuwendungsfähigen Auf-
wendungen von 50% nicht übersteigen.

5.3.2 Förderintensität

Die Zuwendung für anteilige industrielle
Forschung sowie die Kumulierung von Zu-
wendungen unterschiedlicher Herkunft darf
nach fachlicher Prüfung, einschließlich der
genannten Zuschläge, die Höchstgrenze von
75% der zuwendungsfähigen Aufwendun-
gen nicht übersteigen.

6. Verfahren

6.1 Antrag

Anträge auf Gewährung von Zuwendungen
für Demonstrationsvorhaben sind vor Be-
ginn des Vorhabens auf den entsprechenden
Formblättern mit den dort geforderten An-
gaben an die vom Senator für Umwelt, Bau,

                                                          
3 Maßgeblich ist die in der EU gültige Fassung der KMU-
Definition.

Verkehr und Europa beauftragte Projekt-
trägerin

BIG Bremer Investitions-Gesellschaft mbH
Langenstraße 2-4
28195 Bremen

oder in Bremerhaven an die

BIS Bremerhavener Gesellschaft für Investi-
tionsförderung und Stadtentwicklung mbH
Am Alten Hafen 118
27568 Bremerhaven

zu richten. Der Antrag ist vom Antragsteller
zu unterzeichnen.

Bei Kooperations- und Verbundvorhaben
gem. Ziff. 1 ist von einem der Beteiligten ein
vollständiger Antrag einzureichen. Dem An-
trag sind für die anderen beteiligten Unter-
nehmen bzw. Partner die Formblätter mit den
Unternehmensdaten beizufügen. Das antrag-
stellende Unternehmen bzw. die antragstel-
lende Forschungseinrichtung ist als Projekt-
führer für die ordnungsgemäße Abwicklung
des Projektes gegenüber der Bewilligungsbe-
hörde verantwortlich. Das Projekt wird aus-
schließlich mit dem Projektführer abgerech-
net; hierzu zählen auch alle Mittelanforderun-
gen und Auszahlungen.

6.2 Zuwendungsbescheid

Über die Anträge entscheidet der Senator für
Umwelt, Bau, Verkehr und Europa des Lan-
des Bremen bzw. die beauftragte Projektträ-
gerin4 in Verbindung mit den zuständigen
parlamentarischen Gremien. Um die Förder-
fähigkeit des Antrages zu prüfen, können in
besonderen Fällen auf Kosten des An-
tragstellers Sachverständige beratend hinzu-
gezogen werden. Hierzu ist das Einverneh-
men mit dem Antragsteller erforderlich. Die
Förderung ist zeitlich begrenzt. Der Zuwen-
dungsbescheid enthält den genauen Bewilli-
gungszeitraum. Bestandteil des Zuwendungs-
bescheides sind die "Allgemeinen Nebenbe-

                                                          
4 BIG Bremer Investitions-Gesellschaft GmbH bzw. in Bre-
merhaven BIS Bremerhavener Gesellschaft für Investitions-
förderung und Stadtentwicklung mbH
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stimmungen für Zuwendungen zur Projekt-
förderung
(ANBest-P)" sowie die "Besonderen Neben-
bestimmungen für Projekte zur Förderung
von Demonstrationsvorhaben im Rahmen
des Aufbaus einer Kreislaufwirtschafts-
Infrastruktur einschließlich der Förderung
anteiliger industrieller Forschung
(BNBest-D)".

6.3 Mittelabforderungen

Die bewilligten Zuwendungen können
grundsätzlich erst nach Rechtsbeständig-
keit des Zuwendungsbescheides abgefor-
dert und ausgezahlt werden. Jede Abforde-
rung ist schriftlich in doppelter Ausferti-
gung an die Bewilligungsbehörde zu rich-
ten. Ein Restbetrag in Höhe von 10% der
zu gewährenden Zuwendung wird erst
nach Vorlage und Prüfung des Verwen-
dungsnachweises ausgezahlt.

6.4 Verwendungsnachweis

Der Verwendungsnachweis besteht aus ei-
nem Sachbericht und aus einem zahlenmä-
ßigen Nachweis. Im Sachbericht sind insbe-
sondere der Projektverlauf, die Ergebnisse
und die Auswirkungen aus umweltspezifi-
scher Sicht darzustellen und zu analysieren.
Darüber hinaus sind unternehmensbezogene
betriebswirtschaftliche Auswirkungen, Per-
spektiven und ggfs. weitere Planungen auf-
zuzeigen. Der zahlenmäßige Nachweis be-
steht aus einer Zusammenstellung aller im
Zuge der Anforderungen geltend gemachten
und nachgewiesenen Aufwendungen, der die
endgültige Finanzierung gegenüberzustellen
ist.

7. Inkrafttreten

(Inkrafttreten)


